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Stellungnahme der RPG Südwestthüringen im Rahmen der Änderung der Thüringer 
Verordnung über das Biosphärenreservat Rhön 
(Beschluss-Nr.: PLA 24/378/2022) 
 
Mit Schreiben vom 16.08.2022 beteiligt das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz die RPG Südwestthüringen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange am Änderungsverfahren der Thüringer Verordnung über das Biosphärenreservat 
Rhön mit Termin zur Stellungnahme bis 04.11.2022. 
 
Ziel des Änderungsverfahrens ist die Vergrößerung des Anteils von Kernzonenflächen von 
1,53 % auf mindestens 3 % und des Anteils der Pflegezonenflächen von 9,6 % auf mindestens 
17 %, um die Vorgaben für UNESCO-Biosphärenreservate im Zusammenspiel mit dem hessi-
schen und dem bayerischen Teil des Biosphärenreservates erfüllen zu können.  
Gleichzeitig wird die Biosphärenreservatsverordnung geändert und in Teilen neu gefasst bzw. 
geordnet. 
 
Die Mitglieder des Planungsausschusses der RPG Südwestthüringen haben die geplante Än-
derung auf Basis des eingereichten Verordnungsentwurfs mit folgendem Ergebnis geprüft und 
beraten: 
 
Die geplante Änderung der Thüringer Verordnung über das Biosphärenreservat Rhön 
steht in Bezug auf die Festlegungen zu den Kern- und Pflegezonen mit den raumordne-
rischen Erfordernissen des Regionalplans Südwestthüringen (2011/2012) weitgehend 
in Einklang. 
Die geplante Ausnahmeregelung für die Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 6 des Verordnungsentwurfes wird abgelehnt. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die für die Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie ge-
eigneten Areale aufgrund der notwendigen Windhöffigkeit generell in den Landschaftsberei-
chen aufzufinden sind, die nach § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Verordnungsentwurfes einem zentralen 
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Schutzzweck des Biosphärenreservates (Erhalt der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der ab-
wechslungsreichen Mittelgebirgslandschaft mit offenen Hutungen in Berg- und Hanglagen, 
waldfreien Plateaus und bewaldeten Bergkuppen) unterliegen. Durch diese naturräumlichen 
Gegebenheiten ist grundsätzlich keine Vereinbarkeit der raumbedeutsamen Windenergienut-
zung mit dem genannten Schutzzweck herzustellen. Daher ist die Öffnungsklausel des § 4 
Abs. 1 Nr. 6 als Scheinregelung aus faktischen Gründen abzulehnen. Darüber hinaus bedürfte 
es zur Abführung des von den Windenergieanlagen erzeugten Stroms der entsprechenden 
Leitungsinfrastruktur (ggf. auch 110-kV-Leitungen - oberirdisch, Umspannwerke etc.), die 
ebenfalls dem Schutzzweck des Biosphärenreservates entgegenstehen und nicht von den 
Ausnahmeregelungen des § 4 erfasst sind. 
 
Aufgrund dieser unmittelbar die Entwicklungsperspektiven des Biosphärenreservates be-
schränkenden Auswirkungen (Alleinstellungsmerkmal: „Land der offenen Fernen“) ist die Öff-
nungsklausel auch mit Blick auf andere raumordnerische Zielvorstellungen (z.B. im Zusam-
menhang mit einem nachhaltigen Tourismus) abzulehnen. 
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